
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zu prüfen, wie der den städtischen Kulturbereich 
mittelfristig mit dem Ziel der Optimierung von Abläufen neu strukturiert werden kann. 
zu strukturieren und einen Grundsatzbeschluss zur Gründung eines Eigenbetriebs Kultur 
zum 01.01.2025 vorzubereiten. Der Grundsatzbeschluss Das Prüfergebnis inklusive der 
unter Ziffer 2 und 3 aufgeführten Darstellungen ist dem Stadtrat spätestens in seiner 
Sitzung im März 2024 vorzulegen. 

2. Im Rahmen der Prüfung In Vorbereitung des Grundsatzbeschlusses sollen  
a. eine Analyse der aktuellen Verwaltungsstruktur im Kulturbereich durchgeführt, 
b. Chancen und Risiken verschiedener möglicher Betriebsmodelle (jetziges 

Modell/GmbH/Eigenbetrieb) herausgearbeitet, und 
c. eine Empfehlung hinsichtlich der Wahl des Betriebsmodells erarbeitet werden. 

3. Folgende Gesichtspunkte sollen bei der Gegenüberstellung der Betriebsmodelle 
besonders berücksichtigt werden: 

a. Rechtliche und steuerliche Auswirkungen 
b. Handlungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 
c. Sicherheit in der Finanzierung  
d. Einflussmöglichkeiten des Trägers und des Stadtrates 
e. Umsetzungsaufwand  


